
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST 
 
 
Anfrage der Abgeordneten Susanne Kurz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
zum Plenum am 24.02.2021 
___________________________________________________________________ 
 
„Einstufung finanzieller Hilfen für Kulturschaffende 
 
Ich frage die Staatsregierung: 
 
Vor dem Hintergrund der Prüfung der Versicherungspflicht von Neumitgliedern und der 
Angabe des Einkommens aus künstlerischer/publizistischer Tätigkeit bei Mitgliedern 
der KSK, deren Versicherungspflicht bereits festgestellt wurde, vor dem hintergrund 
unterschiedlicher Formulierungen in den verschiedenen Hilfsprogrammen, in denen 
nicht klar von “Kompensation für Honorarausfall” gesprochen wird und somit die steu-
erliche Zuweisung der Hilfen selbst für Steuerberater*innen unklar ist, frage ich die 
Staatsregierung, welche Hilfen für Künstler*innen bzw. Angehörige kulturnaher Berufe, 
im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes als künstlerische Einkünfte zu wer-
ten sind (bitte auflisten nach Hilfsprogramm und Art der Hilfen), welche Hilfen als 
nicht-künstlerische Einkünfte zu betrachten sind (bitte detailliert auflisten nach Hilfs-
programm und Art der Hilfen) und welche Hilfen jeweils zu versteuern sind (bitte je-
weils auflisten nach Hilfsprogramm und Art der Hilfen)?“ 

Antwort des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst: 

Über folgende Programme des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und 

Kunst werden Finanzhilfen für Künstlerinnen und Künstler sowie Angehörige kulturna-

her Berufe i.S.d. §§ 1, 2 KSVG bereitgestellt. In den jeweiligen Richtlinien findet sich 

ein entsprechender Passus zur steuerlichen Behandlung. 

 

„Künstlerhilfsprogramm“ 

In den „Richtlinien für die Gewährung von finanziellen Hilfen für die von der Corona-

Virus-Pandemie (SARS-CoV-2) betroffenen freischaffenden Künstlerinnen und Künst-

ler („Künstlerhilfsprogramm“)“, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Wissenschaft und Kunst vom 27. Mai 2020, Az. K.1-K1205.1 

(BayMBl. 2020 Nr. 301 - Verkündungsplattform Bayern (verkuendung-bayern.de), 

ist die Steuerbarkeit der als Billigkeitsleistung ausgestalteten Finanzhilfe unter Nr. 11 

geregelt: „1Die als Finanzhilfe unter den vorstehenden Voraussetzungen bezogenen 

Billigkeitsleistungen sind steuerbar und nach den allgemeinen steuerrechtlichen Rege-

lungen im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen. 2Mangels erbrachter 

Leistung des Antragstellers unterliegen die Zahlungen nicht der Umsatzsteuer.“ 

 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-301/
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Soloselbstständigenprogramm: 

In den „Richtlinien für die Gewährung eines fiktiven Unternehmerlohns zur Sicherung 

des Lebensunterhalts der von der Corona-Virus-Pandemie (SARS-CoV-2) betroffenen 

soloselbstständigen Künstlerinnen und Künstler sowie Angehörigen kulturnaher Berufe 

(Soloselbstständigenprogramm für Künstlerinnen und Künstler)“, Bekanntmachung 

des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 16. Dezember 

2020, Az. K.1-K1206.0/3 (BayMBl. 2020 Nr. 769 - Verkündungsplattform Bayern (ver-

kuendung-bayern.de), ist die Steuerbarkeit der als Billigkeitsleistung ausgestalteten 

Finanzhilfe unter Nr. 12 geregelt: „Die als Finanzhilfe unter den vorstehenden Voraus-

setzungen bezogenen Billigkeitsleistungen sind steuerbar und nach den allgemeinen 

steuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichti-

gen. 2Mangels erbrachter Leistung des Antragstellers unterliegen die Zahlungen nicht 

der Umsatzsteuer.“ 

München, den 25. Februar 2021 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-769/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-769/

